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Rückgang bei Organspenden: vdek ruft Versicherte zur 

Auseinandersetzung mit ihrer Spendenbereitschaft auf 

FAQs des vdek zur Organ- und Gewebespende neu aufgelegt 

 

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ruft anlässlich des erneuten 

Rückgangs bei den Organspenden die Bevölkerung dazu auf, sich mit dem 

Thema Organspende und dem Organspendeausweis auseinanderzusetzen. 

Zur Unterstützung dabei hat der vdek seine umfangreichen FAQs zur Organ- 

und Gewebespende neu aufgelegt. Der aktualisierte Katalog beantwortet auf 

rund 30 Seiten alle wichtigen Fragen rund um das Thema: Was versteht man 

unter dem Hirntod? Können auch nur bestimmte Organe gespendet werden? 

Gibt es eine Altersgrenze für die Spende? Nach welchen Kriterien werden 

Organe verteilt? Welche Regelungen gelten im Ausland? Und vieles mehr. Im 

ersten Halbjahr 2017 hatten laut der Deutschen Stiftung 

Organtransplantation (DSO) 412 Menschen Herz, Nieren, Lunge oder andere 

Organe gespendet. So wenige wie noch nie zuvor. Die Zahlen sind seit 

Jahren rückläufig. Im gleichen Zeitraum 2011 waren es noch 575 Spenden. 

Derzeit hoffen mehr als 10.000 schwer kranke Menschen in Deutschland auf 

die Transplantation eines Organs. 

 

„Umfragen zeigen, dass inzwischen 81 Prozent der Bevölkerung Organ- und 

Gewebespende eher positiv bewertet, das ist eine sehr erfreuliche 

Entwicklung. Doch leider haben nur 36 Prozent ihren Entschluss in einem 

Organspendeausweis oder einer Patientenverfügung festgehalten. Hier muss 

sich dringend etwas tun“, erklärte Michaela Gottfried, Pressesprecherin des 

vdek. Gottfried wies darauf hin, dass pro Jahr in Deutschland rund 1.000 

Patienten sterben, weil kein geeignetes Spendeorgan zur Verfügung steht. 

„Ein einzelner Spender kann bis zu sieben schwer kranken Menschen helfen. 

Die Ersatzkassen nehmen daher ihren Auftrag über das Thema aufzuklären 

sehr ernst und unterstützen ihre Versicherten bei der Entscheidungsfindung 
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für oder gegen die Organspende. Mit unseren FAQs wollen wir einen Beitrag 

dazu leisten.“ 

 

Die vdek-FAQs zur Organ- und Gewebespende gibt es kostenfrei unter 

www.vdek.com/presse/Fragen_und_Antworten/organspende.html. 

Organspendeausweise finden Interessierte ebenfalls kostenlos zum 

Herunterladen der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) unter www.organspende-

info.de/organspendeausweis/bestellen. Zudem kann der Ausweis unter der 

gebührenfreien Telefonnummer 0800 - 90 40 400 bestellt werden (montags 

bis freitags, 9 Uhr bis 18 Uhr) und ist bei den gesetzlichen Krankenkassen 

und in vielen Arztpraxen und Apotheken erhältlich.  

 

Den aktuellen Tätigkeitsbericht der DSO gibt es unter www.dso.de. 

 

Hintergrund: 

Bei der Organspende gilt seit 2012 die „Entscheidungslösung“. Die 

gesetzliche Regelung sieht vor, dass die gesetzlichen Krankenkassen ihre 

Versicherten ab dem 16. Lebensjahr über die Organspende informieren und 

sie regelmäßig auffordern, eine Erklärung abzugeben, ob sie einer Organ- 

bzw. Gewebespende zustimmen, nicht zustimmen oder sich nicht erklären 

möchten. Die Erklärung ist freiwillig und kann vom Versicherten auf dem 

Organspendeausweis dokumentiert werden. Die Entscheidung der 

Versicherten wird von den gesetzlichen Krankenkassen nicht gespeichert 

und kann vom jeweiligen Versicherten jederzeit geändert werden. 

 

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ist Interessenvertretung und Dienstleistungsunternehmen aller 

sechs Ersatzkassen, die zusammen nahezu 28 Millionen Menschen in Deutschland versichern: 

- BARMER  

- Techniker Krankenkasse (TK) 

- DAK-Gesundheit 

- KKH Kaufmännische Krankenkasse  

- hkk - Handelskrankenkasse 

- HEK – Hanseatische Krankenkasse 

 

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) wurde am 20. Mai 1912 unter dem Namen „Verband 

kaufmännischer eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)“ in Eisenach gegründet. Bis 2009 firmierte der 

Verband unter dem Namen „Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V.“ (VdAK).  

 

In der vdek-Zentrale in Berlin sind rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In den einzelnen 

Bundesländern sorgen 15 Landesvertretungen mit insgesamt rund 340 sowie mehr als 30 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in den Pflegestützpunkten für die regionale Präsenz der Ersatzkassen. 
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